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A. Baumann: Gesellschaft Frühe Neuzeit

Neben dem Reichshofrat war das 1495 gegrÃ¼ndete
Reichskammergericht das oberste Gericht im Alten
Reich. Anders als bei seinem Konkurrenten lagen Fi-
nanzierung und Besetzung des Reichskammergerichts
in der ZustÃ¤ndigkeit der ReichsstÃ¤nde. Das Gericht
wurde innerhalb kurzer Zeit zu einer unabhÃ¤ngig
vom Kaiser agierenden, professionell arbeitenden, mo-
dernen Rechtsprechungsinstanz, die erheblichen Einfluss
auf die Rechtspflege und die Professionalisierung der
Richter an den Territorialgerichten ausÃ¼bte. Von sei-
ner TÃ¤tigkeit zeugen heute ca. 80.000 Ã¼ber Deutsch-
land verstreute Prozessakten, die seit Mitte der 1970er
Jahre in einem von der DFG gefÃ¶rderten Verzeich-
nungsprojekt nach einheitlichenGrundsÃ¤tzen erschlos-
sen werden. Seit dieser Zeit hat die moderne Forschung
die Reichskammergerichtsakten als erstrangige Quelle
fÃ¼r die Untersuchung der Rechts-, Reichs-, Regional-
und Landesgeschichte erkannt und nutzt sie sehr um-
fassend. Bereits Ende der 1970er Jahre begann Filippo
Ranieri, einen statistischen Ãberblick Ã¼ber alle zwi-
schen 1495 und 1689 gefÃ¼hrten Prozesse zu erarbei-
ten und legte diesen 1985 als Habilitationsschrift vor.
Filippo Ranieri, Recht und Gesellschaft im Zeitalter der
Rezeption. Eine rechts- und sozialgeschichtliche Ana-
lyse der TÃ¤tigkeit des Reichskammergerichts im 16.
Jahrhundert, (Quellen und Forschungen zur hÃ¶chsten
Gerichtsbarkeit im Alten Reich, 17), KÃ¶ln, Weimar,
Wien 1985. In seiner Arbeit gibt er Auskunft Ã¼ber Ge-
schÃ¤ftsanfall, soziale und regionale Inanspruchnahme,
StreitgegenstÃ¤nde und Prozessdauer am Reichskam-

mergericht und ermÃ¶glicht seitdem selektiv arbeiten-
den Forschern eine Einordnung ihres Materials in den
Gesamtzusammenhang.

Anderthalb Jahrzehnte nach der Publikation dieses
grundlegendenWerkes erscheint die lange erwartete Fol-
gestudie. Die Leiterin der Forschungsstelle fÃ¼r Reichs-
kammergerichtsforschung, Anette Baumann, kann â
anders als Ranieri seinerzeit âdie Ergebnisse des Ver-
zeichnungsprojektes nutzen und tut dies sehr kompe-
tent. In direkter Anlehnung an ihren VorgÃ¤nger stellt
sie in kurzer, prÃ¤gnanter Form ihre Ergebnisse zum
GeschÃ¤ftsanfall im 17. und 18. Jahrhundert dar und
erklÃ¤rt die verschiedenen HÃ¶hen und Tiefen der In-
anspruchnahme Ã¼berzeugend aus der Kenntnis der
Geschichte des Alten Reiches und seiner Regionen.
In kurzen Detailstudien wertet sie die Beanspruchung
des Reichskammergerichts durch KlÃ¤ger aus dem
Niederrheinisch-WestfÃ¤lischen, NiedersÃ¤chsischen,
Oberrheinischen, FrÃ¤nkischen, Kurrheinischen und
SchwÃ¤bischen Kreis aus. Sie kann den Niederrheinisch-
WestfÃ¤lischen Reichskreis als Schwerpunkt der Klage-
erhebung identifizieren (z.T. Ã¼ber 50% des Gesamtbe-
standes) und stellt Thesen zum GeschÃ¤ftsanfall von
KlÃ¤gern aus einzelnen KreisstÃ¤nden auf. Ãhnliche
Untersuchungen legt sie fÃ¼r die anderen genannten
Reichskreise vor, wobei sie sehr konsequent das Gewicht
auf die fÃ¼r ihre Darstellung wichtigsten KreisstÃ¤nde
legt. Baumann versucht, knappe ErklÃ¤rungen zu geben,
warum einige Reichskreise wie z.B. der ObersÃ¤chsische
das Reichskammergericht nur wenig beanspruchten. Da-
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bei berÃ¼cksichtigt sie jedoch den Einfluss der illimitier-
ten Appellationsprivilegien fÃ¼r Kursachsen, Kurbran-
denburg und Schwedisch-Pommern und die GrÃ¼ndung
des Wismarer Tribunals, das fÃ¼r die schwedischen
Reichslehen an die Stelle der obersten Reichsgerichte
trat, nur ungenÃ¼gend.

In einem weiteren Schwerpunkt trifft sie Aussa-
gen zur sozialen Inanspruchnahme des Reichskammer-
gerichts. ZunÃ¤chst konstatiert Baumann, dass sich am
Beginn ihres Untersuchungszeitraumes der Trend des
16. Jahrhunderts fortsetzt und geistliche ReichsfÃ¼rsten
weit hÃ¤ufiger als ihre weltlichen Standesgenossen kla-
gen. Diese KlagehÃ¤ufigkeit nimmt jedoch seit der Mitte
des 17. Jahrhunderts ab und verharrt seitdem auf niedri-
gem Niveau. Statt dessen steigt die Anzahl der Prozesse,
in denen geistliche ReichsfÃ¼rsten als Beklagte auftre-
ten, da sich ihre Untertanen gegen den Ausbau der Lan-
desherrschaft wehrten. Dieser verrechtlichte Widerstand
der Untertanen spielt auch eine Rolle bei der hÃ¤ufigen
Nennung der weltlichen ReichsstÃ¤nde als Beklagte. Als
KlÃ¤ger spielten sie eine geringere, zudem abnehmen-
de Rolle. Bei aller Knappheit der Darstellung hÃ¤tte man
sich an dieser Stelle einen Kommentar zur These Georg
Schmidts gewÃ¼nscht, nach dem Bauernkrieg hÃ¤tte die
MÃ¶glichkeit zur Klage am Reichskammergericht Pro-
teste verrechtlicht und neue Unruhen der Unterschich-
ten ausgeschlossen. Georg Schmidt, âWo Freiheit ist und
Recht…â da ist der Deutsche untertan?, in: IdentitÃ¤t und
Geschichte, hg. v. M. Werner, (Jenaer BeitrÃ¤ge zur Ge-
schichte, 1), Weimar 1997, S. 105-124.

Am Gesamtklageaufkommen hatten die 53 Reichs-
stÃ¤dte nur einen Anteil von 2,6%. Sie nutzten das
Reichskammergericht vor allem, um ihre bedrohten Pri-
vilegien zu sichern. Nennenswerter (10%) war der Anteil
der Prozesse der Reichsritterschaft Schwabens, Frankens
und am Rhein. Besonders zu Beginn des 17. Jahrhun-
derts stritten sie im Bereich staatlich-hoheitliche Rech-
te. Die Privatparteien, die mehr als die HÃ¤lfte, zeitweise
Ã¼ber 80% der KlÃ¤ger stellten, werden von Baumann
sehr knapp sozial und berufsspezifisch untergliedert und
in ihrem Klageverhalten charakterisiert. Angesichts ih-
rer groÃen Bedeutung fÃ¼r den GeschÃ¤ftsanfall am
Reichskammergericht wÃ¤re hier eine ausfÃ¼hrlichere
Analyse, mÃ¶glichst nach Regionen, willkommen ge-
wesen und hÃ¤tte sicher erhebliche Unterschiede zuta-
ge gefÃ¶rdert. Weit engagierter erfolgt die Darstellung
von Frauen als Prozessparteien. Hier werden auch An-
knÃ¼pfungspunkte zu Ranieri genutzt und dessen Aus-
sagen fÃ¼r das 16. Jahrhundert an den Gegebenheiten
der nachfolgenden Zeit geprÃ¼ft und verworfen.

Ein nÃ¤chster groÃer Schwerpunkt beschÃ¤ftigt sich
mit den StreitgegenstÃ¤nden. Baumann stellt fest, dass
Prozesse um Geldwirtschaft im 17. und 18. Jahrhun-
dert ein Drittel aller Prozesse ausmachten. Bei diesem
wie bei den anderen acht von Ranieri gebildeten Kon-
fliktgruppen (Handel und Gewerbe, Grund- und Bo-
denwirtschaft, Familienverband, Jurisdiktion, staatlich-
hoheitliche Rechte, Grundherrschaft, Lehnswesen so-
wie KriminalitÃ¤t und Unrecht) analysiert sie die
VerÃ¤nderungen im Untersuchungszeitraum und ver-
sucht diese zu erklÃ¤ren, indem sie Entwicklungen im
Reich ebenso wie regionale Besonderheiten einbezieht.
Nur sehr grob kann Baumann dagegen die Streitwerte
fassen. Die Vielfalt der WÃ¤hrungen, der Einfluss der In-
flation und hÃ¤ufig fehlende Angaben in den Prozessre-
gesten verbauen ihr den Zugang zu dieser interessanten
Fragestellung.

Ihr Problembewusstsein fÃ¼r die Verzeichnung be-
weist sie bei der sehr vorsichtigen Auswertung der
Prozessdauer. Da der letzte Eintrag im Spezialproto-
koll auch erfolgen konnte, wenn der ProzeÃ formal
lÃ¤ngst entschieden war, kÃ¶nnen diese LetzteintrÃ¤ge
unser Bild von der Schnelligkeit des Reichskammerge-
richt massiv beeinflussen. Trotzdem wagt sie die Aussa-
ge, dass die HÃ¤lfte der FÃ¤lle in weniger als fÃ¼nf Jah-
ren abgeschlossen werden konnten. WÃ¼nschenswert
wÃ¤re hier und in den meisten anderen Bereichen ei-
ne stÃ¤rkere AnknÃ¼pfung an die Erkenntnisse Ranie-
ris gewesen, durch welche die sÃ¤kularen Trends noch
schÃ¤rfer hÃ¤tten herausgearbeitet werden kÃ¶nnen.
Dies wird in ihrer knappen Schlussbetrachtung deutlich,
in der sie den groÃen Ãberblick Ã¼ber den Gesamtzeit-
raum der FrÃ¼hen Neuzeit zwar verspricht, dieses Ver-
sprechen aber nur sehr bedingt einlÃ¶st.

Baumann wendet sich an ein hochspezialisiertes
Fachpublikum, sie setzt die Kenntnis um die Arbeit Ra-
nieris und die Diskussionen darÃ¼ber voraus und dis-
kutiert sie nicht. Dies wÃ¤re jedoch notwendig gewesen,
um breitere Leserkreise zu erschlieÃen, ihnen denmetho-
dischen Zugang zu erÃ¶ffnen und sie fÃ¼r eigene For-
schungen zu sensibilisieren. KritikwÃ¼rdig ist, dass sie
die statistische Grundlage ihrer Erhebung in eine FuÃno-
te verbannt, die Zahlenangaben Hoschers aus dem Ende
des 18. Jahrhunderts Ã¼bernimmt und ihnen eine zen-
trale Rolle in ihrer Argumentation einrÃ¤umt, ohne die-
se Grundlage entsprechend zu problematisieren und an-
hand der bereits vorliegenden Inventare zu verifizieren.
Besonders deutlich wird dieses â schon bei der Arbeit Ra-
nieris kritisierte â methodische Problem bei der Auswer-
tung der reichsstÃ¤dtischen Inanspruchnahme. Da ihre

2



H-Net Reviews

Stichprobe die Buchstaben A-E umfasst, flieÃen groÃe,
prozessintensive StÃ¤dte wie Hamburg oder Frankfurt
a.M. in die Auswertung nicht mit ein. Anders als Ranieri,
dem diese MÃ¶glichkeit noch vorenthalten war, hÃ¤tte
Baumann das Problem mit einem Blick in die vorliegen-
den Inventare kompetent lÃ¶sen kÃ¶nnen. FÃ¼r diese
Unterlassung versÃ¶hnt sie jedoch teilweise durch ei-
ne sehr vorsichtige Interpretation, die das Material nicht
Ã¼berstrapaziert und die statistische Grundlage nicht zu
stark belastet. So angenehm und methodisch richtig dies
ist, so sehr hÃ¤tte man sich an einigen Stellen den Mut
zur kÃ¼hnen These und zur Einordnung in die âgroÃe
Reichsgeschichteâ gewÃ¼nscht, die dieser griffigere An-
griffspunkte geliefert hÃ¤tten. Lobenswert hervorzuhe-
ben sind die verÃ¶ffentlichten Statistiken, die sehr gut
aufbereitet sind, einen schnellen Zugriff auf das Materi-
al ermÃ¶glichen und zahlreiche AnknÃ¼pfungspunkte
fÃ¼r weitere Forschungen erÃ¶ffnen. Baumann kennt
und beherrscht die relevante Forschungsliteratur sehr
gut, das Buch ist bis auf sehr wenige Ausnahmen gut re-
digiert und geschrieben.

Die Studien Ranieris und Baumanns, ergÃ¤nzt um
regionale Untersuchungen, liefern einen hervorragen-
den Einblick in die Arbeit des Reichskammergerichts
wÃ¤hrend der FrÃ¼hen Neuzeit. Reichsweite Trends
kÃ¶nnen nun ebensowie regionale Besonderheiten noch

sicherer als solche erkannt und eingeordnet werden.
WÃ¼nschenswert wÃ¤re es nun, dass zunÃ¤chst fÃ¼r
das andere oberste Reichsgericht eine Ã¤hnliche Aus-
wertung vorgelegt wÃ¼rde, die den oft versuchten Ver-
gleich beider Gerichte auf eine bessere Grundlage stellen
und viel zu hoch gegriffene SchÃ¤tzungen von 2-3.000
am Reichshofrat pro Jahr eingefÃ¼hrten Prozessen end-
lich auf die tatsÃ¤chlichen 400 bis 700 neuen Verfah-
ren berichtigen wÃ¼rde. Das Verzeichnungsprojekt zu
den Alten Prager Akten im Haus-, Hof- und Staatsar-
chiv Wien stellt einen Anfang dar und berechtigt in die-
ser Hinsicht zu groÃer Hoffnung. Eva Ortlieb, Die âAlten
Prager Aktenâ im Rahmen der NeuerschlieÃung der Ak-
ten des Reichshofrates im Haus-, Hof- und Staatsarchiv
in Wien, in: Mitteilungen des Ãsterreichischen Staats-
archivs 50/2002; Gert Polster, Die elektronische Erfas-
sung des Wolffschen Repertoriums zu den Prozessakten
des Reichshofrats im Wiener Haus-, Hof- und Staatsar-
chiv, in: a.a.O., (im Druck). DarÃ¼ber hinaus wÃ¼rden
quantifizierende Arbeiten zu den wenig erforschten
kurfÃ¼rstlichen Oberappellationsgerichten, zu einzel-
nen Hofgerichten und Konsistorien den nÃ¶tigen und
wÃ¼nschenswerten Unterbau fÃ¼r die Aussagen Ra-
nieris und Baumanns schaffen. Beide Autoren haben
zwar keine perfekte, dafÃ¼r aber eine solide, belastba-
re und anregende Grundlage fÃ¼r weitere Forschungen
geschaffen, die es fÃ¼r weitere Studien zu nutzen gilt.

If there is additional discussion of this review, you may access it through the network, at:

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/

Citation: Nils Jörn. Review of Rodden, John, Repainting the Little Red Schoolhouse: A History of Eastern Germany
Education 1945-1995. H-Soz-u-Kult, H-Net Reviews. October, 2002.

URL: http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=17129

Copyright © 2002 by H-Net, Clio-online, and the author, all rights reserved. This work may be copied and redistri-
buted for non-commercial, educational purposes, if permission is granted by the author and usage right holders. For
permission please contact H-SOZ-U-KULT@H-NET.MSU.EDU.

3

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/
http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=17129
mailto:H-SOZ-U-KULT@H-NET.MSU.EDU

